
Anlage Beschäftigungssicherung 

§ 1
Vorübergehende wirtschaftliche Notlage 

 
Eine wirtschaftliche Notlage ist anzunehmen, wenn die Dienststelle oder 
Einrichtung oder ein wirtschaftlich selbständig arbeitender Teil nicht in der Lage 
ist oder kurzfristig sein wird, aus den laufend erwirtschafteten Mitteln die 
laufenden Verpflichtungen einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen und 
wenn in ein im Einvernehmen zwischen Dienststellenleitung und 
Mitarbeitervertretung vorgeschlagener Wirtschaftsprüfer oder sonstiger 
Sachverständiger dies bestätigt.  
 

§ 2
Vorübergehende Absenkung der Personalkosten 

 
Zur Abwendung betriebsbedingter Kündigungen infolge einer festgestellten 
wirtschaftlichen Notlage  i. S. des § 1 kann für die Mitarbeiterinnen und die 
Mitarbeiter einer Dienststelle oder Einrichtung i. S. des § 1 durch 
Dienstvereinbarung zwischen der Leitung und der Mitarbeitervertretung 
festgelegt werden, dass die Personalkosten vorübergehend bis zu maximal zehn 
Prozent abgesenkt werden können, z. B.: 
 

a) die jährliche Sonderzahlung,  
b) die wöchentliche Arbeitszeit, 
c) sonstige Vergütungsbestandteile. 

 
In der Dienstvereinbarung kann festgelegt werden, dass die einzelne 
Mitarbeiterin bzw. der einzelne Mitarbeiter gegenüber der Leitung erklären kann, 
welche der Möglichkeiten der Buchstaben a) bis c) sie bzw. er in Anspruch 
nehmen will. 
 

§ 3
Dienstvereinbarung 

 
(1) Voraussetzung für den Abschluss einer Dienstvereinbarung gemäß § 2 ist, dass 
der Dienstgeber der Mitarbeitervertretung vor Abschluss der Dienstvereinbarung 
die wirtschaftliche Situation der Einrichtung darlegt. Dazu ist der Einblick in die 
dafür erforderlichen Unterlagen zu gewähren und die unmittelbare Unterrichtung 
durch den Prüfer gemäß § 1 zu ermöglichen. Leitung und Mitarbeitervertretung 



haben vor Abschluss der Dienstvereinbarung zu prüfen, ob es andere 
Möglichkeiten zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlage gibt. 
 
(2) Voraussetzung ist ferner, dass in die Dienstvereinbarung aufgenommen werden: 
 

1. die Gründe, die zur vorübergehenden Absenkung führen; 

2. die Bereitschaftserklärung des Dienstgebers, ein Konzept zur Überwindung 
der wirtschaftlichen Notlage zu entwickeln; 

3. die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen Mitarbeitervertretung 
und Leitung, in dem laufend die Umsetzung des Konzeptes zur Überwindung 
der wirtschaftlichen Notlage beraten wird. Der Ausschuss hat während der 
Laufzeit zu prüfen, ob die Senkung der Personalkosten in der vereinbarten 
Höhe notwendig ist. Die Mitglieder der Dienststellenleitung und die 
Mitglieder der Mitarbeitervertretung des Ausschusses sind berechtigt, zu den 
Sitzungen sachkundige Personen gemäß § 25 MVG.EKD hinzuzuziehen; 

4. die Verpflichtung des Dienstgebers, während der Laufzeit der 
Dienstvereinbarung keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen; 

5. ob und welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus sozialen Gründen ganz 
oder teilweise von der vorübergehenden Absenkung ausgenommen werden 
sollen; 

6. die Laufzeit der vorübergehenden Absenkung festzulegen und die 
Verpflichtung des Dienstgebers, nach Ende der Laufzeit die festgelegten 
Bezüge gemäß der KAVO 2008  zu bezahlen. 

 
(3) Mitarbeitervertretung und Leitung sind berechtigt, die Dienstvereinbarung 
jederzeit fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist 
insbesondere gegeben, wenn die Dienststellenleitung gegen das 
Kündigungsverbot gemäß Abs. 2 Nr. 4 verstößt oder ein Betriebsübergang gemäß 
§ 613 a BGB stattfindet. 
 
Die Laufzeit der Dienstvereinbarung endet vorfristig, wenn die 
Mitarbeitervertretung nicht mehr besteht und Neuwahlen nicht eingeleitet sind. 
 
(4) Die Dienstvereinbarung ist vor ihrem Abschluss der zuständigen 
Arbeitsrechtlichen Kommission zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 eingehalten sind. 
 


